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Das Thema Nachhaltigkeit
drängt mit Macht in den
Finanzierungsprozess von
Immobilien hinein. Jedoch
fehlt es an detaillierten Krite-
rien, was eine grüne, soziale
und nachhaltige Finanzierung
ausmacht. Wie sich die Ak-
teure behelfen, ihre Ideen
und Modelle, davon handelt
die Titelgeschichte „Alle krei-
sen um die Nachhaltigkeit“
des Magazins.

Außerdem: Die Inflation läuft
nicht davon, die Gefahr liegt
im Ende des Immobilienzyk-
lus. Basel III und kein Ende:
Nachbesserung bei Immobil-
ienfinanzierungen gefordert.
Sanieren oder stranden: Eine
schlechte Energieeffizienz
schlägt sich im Gebäudewert
nieder. Objektwerte trotzen
Extremwetter: Erst wenn der
Markt reagiert, erhalten
Klimarisiken ein Preisschild.
Gelassener Blick auf Berlin:
Die Finanzierer erwarten
wenig Irritationen durch
Regierungspläne. Dazu gibt
es Zahlen aus der Finanzwelt
und eine Übersicht über den
Markt der gewerblichen
Immobilienfinanzierer.
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Baurecht. Daraus, dass ein Auftraggeber
Abschlagszahlungen leistet, kann der
Unternehmer nicht herleiten, dass er damit
auch die Positionen in der
Abschlagsrechnung anerkennt, insbesondere
nicht, was die Höhe der Vergütung betrifft.

OLG Hamburg, Urteil vom 27. November 2020,
Az. 8 U 7/20

Mit einer Abschlagszahlung wird
kein Nachtrag anerkannt
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DER FALL

Ein Handwerker wird mit der Ausführung
von Parkettarbeiten zu einem Pauschal-
preis beauftragt. Nach demVertrag sollten
die Arbeiten bis Ende März 2015 von der
Auftraggeberin abgerufen werden. Auf-
grund verzögerter Vorgewerke kann der
Parkettleger aber erst im Februar 2016mit
den Bodenbelagsarbeiten beginnen. Er
schreibt der Auftraggeberin, dass sich des-
halb seine Preise um 7,5% erhöhen. Die
Auftraggeberin fordert Kalkulationsnach-
weise, und der Parkettleger legt ein Liefe-
rantenschreiben über eine Materialpreis-

erhöhung von 7,5% vor. Hierauf antwortet
die Auftraggeberin nicht; eine ausdrück-
liche Einigung über die Preiserhöhung
kommt nicht zustande. Der Parkettleger
will die Preiserhöhung durchsetzen und
beruft sich auf eine stillschweigende Ver-
einbarung: Die Auftraggeberin habe
grundsätzlich Bereitschaft erkennen las-
sen, eine Preiserhöhung zu akzeptieren
und alle Abschlagszahlungen bezahlt. Die
Abschlagszahlungen hätten ab der zwei-
ten Rechnung erhöhte Einheitspreise aus-
gewiesen.
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DIE FOLGEN

Die Auftraggeberin muss die erhöhten
Preise nicht bezahlen, meint das OLG
Hamburg. Eine Nichtzulassungs-
beschwerde hat der BGH zurückgewiesen
(Az. VII ZR 11/21). Die Auftraggeberin hat
durch die Abschlagszahlungen nicht kon-
kludent einer Vertragsänderung zu-
gestimmt oder eine Preiserhöhung an-
erkannt. Bereits nach allgemeinen Regeln
ist das Bezahlen einer Verbindlichkeit
kein Schuldanerkenntnis. Insbesondere
kann aus den Abschlagszahlungen keine
Vertragsänderung oder Anerkenntnis her-
geleitet werden. Die Positionen einer
Abschlagsrechnung sollen gerade nicht

einem Streit entzogen werden. Da
Abschlagszahlungen nur vorläufig sind
undderAuftragnehmer sie noch endgültig
abrechnen muss, kann aus ihrer Bezah-
lung nicht hergeleitet werden, dass die
enthaltenen Positionen anerkannt sind.
Außerdem hatte die Auftraggeberin
wegen der vereinbarten Pauschalver-
gütung auch keinen Anlass, die Preise in
der Abschlagsrechnung zu überprüfen
und mit den Angebotspreisen zu ver-
gleichen, die der Kalkulation zugrunde
liegen. Die Preiserhöhung war auch nicht
als gesondert berechnete Position in den
Abschlagsrechnungen ausgewiesen.
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WAS IST ZU TUN?

Der Besteller darf Leistungen nachträglich
bestreiten, für die er schon Abschlagszah-
lungen erbracht hat. Der Auftragnehmer
ist daher nicht auf der sicheren Seite,
wenn der Auftraggeber Abschlagszahlun-
gen für Nachträge leistet. Die Darlegungs-

und Beweislast für seinen Vergütungs-
anspruch verbleibt bei ihm. Es ist daher
ratsam, den Sachverhalt, der den Nach-
trag betrifft, ausreichend zu dokumen-
tieren. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Mona Habermann

von Linklaters
Quelle: Linklaters

Grundstücksrecht. Auch Vormerkungen, die
nur künftige Ansprüche sichern, gelten mit
dem Zeitpunkt der Antragstellung als
vorgenommen, sofern die Entstehung des
Anspruches nur noch vom Willen des
künftigen Anspruchsinhabers abhängt.

BGH, Urteil vom 25. März 2021,
Az. IX ZR 70/20

Anfechtungsfrist für Vormerkunggen
startet mit Antragstellung
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DER FALL

Der Schuldner und damalige Eigentümer
unterbreitete seinen Eltern, den Klägern
in diesemRechtsstreit, imNovember 2012
ein unbefristetes, unwiderrufliches Kauf-
vertragsangebot über ein Grundstück. Als
Gegenleistung für den Erwerb sollten
die Eltern Grundschulden übernehmen.
Zur Sicherung des Anspruchs wurde im
selben Jahr eine Auflassungsvormerkung
zu ihren Gunsten im Grundbuch einge-
tragen. Im Dezember 2014 nahmen die
Eltern dann das Kaufvertragsangebot mit
notarieller Urkunde an. Gegen den Sohn
und früheren Eigentümer haben Gläubi-
ger einen titulierten Zahlungsanspruch

aus einer Schadenersatzklage vom Okto-
ber 2014. Zur Sicherung dieses Anspruchs
ließen sie im April 2015 eine Zwangs-
sicherungshypothek auf seinem Grund-
stück eintragen. Im Oktober 2015 wurden
die Eltern des Schuldners als Eigentümer
imGrundbuch eingetragen. Sie verklagten
die Gläubiger und wollten damit errei-
chen, dass diese die Löschung der Zwangs-
sicherungshypothek bewilligen. Im Juni
2018 erklärten die Gläubiger mit einer
Widerklage, dass sie die Auflassungs-
vormerkung und die Auflassung an-
fechten.
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DIE FOLGEN

Ohne Erfolg! Die Gläubiger haben die Auf-
lassungsvormerkung und die Auflassung
nicht rechtzeitig angefochten. Denn die
Anfechtungsfrist von vier Jahren gemäß
§ 4 I AnfG war bereits abgelaufen. Die
Anfechtungsfrist beginnt entsprechend
§ 8 II 2 AnfG auch bei einem künftigen
Anspruch auf unentgeltliche Grund-
stücksübertragung nicht erst mit der Auf-
lassung, sondern bereits mit dem Antrag
auf Eintragung der Vormerkung. Laut

BGH ist diese Regelung auch unein-
geschränkt bei unentgeltlichen Grund-
geschäften anwendbar, sofern die Entste-
hung des Anspruchs – wie es hier der
Fall war – nur noch vomWillen des künfti-
gen Anspruchsinhabers abhängt. Da der
Antrag auf Eintragung der Vormerkung
bereits Ende 2012 gestellt wurde, konnte
die Anfechtung lediglich innerhalb der
Vierjahresfrist bis Ende 2016 wirksam
erklärt werden.
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WAS IST ZU TUN?

Sind Vormerkungen in Abteilung II des
Grundbuchs eingetragen, ist für die Gel-
tendmachung von Anfechtungsrechten
nach dem Anfechtungsgesetz auf den
Antrags- bzw. spätestens den Eintra-
gungszeitpunkt zu achten. Zu berücksich-
tigen ist dabei, dass aus Grundbuchaus-
zügen nur der Eintragungszeitpunkt ent-

nommen werden kann und der Antrags-
zeitpunkt beim Grundbuchamt erfragt
werden muss. Somit ist insbesondere
Gläubigern zu empfehlen, das Grund-
buch gründlich auszuwerten, um eine
Anfechtung rechtzeitig innerhalb der
Vierjahresfrist des § 4 AnfG geltend zu
machen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Sabrina Greubel

von Hogan Lovells
Quelle: Hogan Lovells

Mietrecht. Die Voraussetzungen für eine
außerordentliche Kündigung können Mieter
durch Ausübung ihres
Zurückbehaltungsrechts beseitigen.
Ausdrücklich darauf berufen müssen
sie sich nicht.

OLG Schleswig, Urteil vom 12. Mai 2021,
Az. 12 U 116/20

Zurückbehaltungsrecht kann
stillschweigend ausgeübt werdenn
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DER FALL

Die Parteien haben einen Mietvertrag
über die Anmietung eines Schwimmbads
und weiterer Räumlichkeiten geschlos-
sen. Die Vermieterin kündigte das Miet-
verhältnis außerordentlich, weil die Mie-
terin mit der Zahlung der Miete in Verzug
war. Sie verlangtemit einer Klage die Räu-
mung und Herausgabe des Mietobjekts.
Vor Ausspruch der Kündigung traten
diverse Mängel an der Immobilie auf, die
die Mieterin zum Zeitpunkt der Kündi-
gungserklärung der Vermieterin bereits
angezeigt hatte und die zu diesem Zeit-

punkt noch fortbestanden. Die Mieterin
beantragte, die Klage abzuweisen. Sie
meinte, dass ihr wegen dieser Mängel ein
Recht zur Zurückbehaltung der Miete
zugestanden habe, das den Zahlungs-
verzug und damit den Kündigungsgrund
beseitige. Die Vermieterin vertrat dagegen
die Auffassung, das Zurückbehaltungs-
recht sei nicht bzw. nicht rechtzeitig aus-
geübt worden. In der Berufungsinstanz
gab das Oberlandesgericht der Mieterin
Recht. Es erachtete die Kündigung als
unwirksam.
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DIE FOLGEN

Nach Auffassung des Berufungsgerichts
hat die Mieterin wirksam von dem Zu-
rückbehaltungsrecht, das ihr infolge der
vorhandenen Mängel zustand, Gebrauch
gemacht. Zwarhat sie sichnicht ausdrück-
lich auf dieses Recht berufen. Das sei aber
auch nicht notwendig,meint dasOberlan-

desgericht. Es ist ausreichend, dass sich
die Mieterin konkludent durch schlüssi-
ges Handeln auf das Zurückbe-
haltungsrecht beruft. Dies war hier der
Fall, weil die Mieterin den Mietzins ein-
behalten und gleichzeitig die Mängel
angezeigt hatte.
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WAS IST ZU TUN?

Gemäß § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 kann ein
Mietverhältnis wegen Zahlungsverzugs
außerordentlich gekündigt werden. Dazu
muss sich der Mieter entweder für zwei
aufeinander folgende Termine mit der
Entrichtung der Miete oder eines nicht
unerheblichen Teils davon in Verzug be-
finden. Oder der Mieter muss in einem
Zeitraum, der sich über mehr als zwei
Termine erstreckt, einen Betrag, der die
Miete für zwei Monate erreicht, schuldig
geblieben sein. Um die Höhe der Miet-
rückstände festzustellen, muss der Ver-
mieter prüfen, ob sich bestehende

Mietrückstände bereits durch Auf-
rechnung oder Ausübung eines Zurück-
behaltungsrechts reduziert haben oder
ob sie gar vollständig beseitigt wurden.
Wird Mietzins bei gleichzeitiger Mängel-
anzeige einbehalten und sind Auf-
rechnung und Zurückbehaltung nicht
mietvertraglich ausgeschlossen, kann
hierdurch der Kündigungsgrund ent-
fallen. Entsprechendes gilt übrigens,
wenn die Kündigung dem Mieter bereits
zugegangen ist und er daraufhin unver-
züglich und berechtigt die Aufrechnung
erklärt. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt und
Steuerberater

Matthias Hoppe
von Legerwall

Quelle: Legerwall

Steuerrecht. Bei der Ausgliederung eines
Einzelunternehmens auf eine neu zu
gründende Kapitalgesellschaft findet die
Grunderwerbsteuerbefreiung des § 6a
GrEStG Anwendung.

FG Münster, Beschluss vom 3. Mai 2022,
Az. 8V 246/22 GrE

Ausgliederung aus Einzelfirma
ist grunderwerbsteuerfrei
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DER FALL

EinalsKaufmanneingetragenerEinzelun-
ternehmer hielt in seinem Betriebs-
vermögen Grundstücke und alle Anteile
an einer GmbH, die ihrerseits Grundstück
besaß. Um alle laufenden Verträge in eine
neue GmbH zu übertragen, gliederte er
sein Unternehmen mitsamt Grund-
stückenundGmbH-Beteiligungnachdem
Umwandlungsgesetz aus auf eine dadurch
neu gegründete GmbH. So wechselte das
Eigentum an den Grundstücken im

Grundbuch bzw. der Anteilseigner der
grundbesitzenden GmbH von ihm auf
seine neue GmbH. Das Finanzamt setzte
Grunderwerbsteuer für alle Grundstücke
fest, einmal wegen Eigentümerwechsel
und einmal wegen Anteilsvereinigung in
neuer Hand. Der Kaufmann wollte die
Steuer nicht zahlen und berief sich auf die
Befreiungsvorschrift des § 6a GrEStG. Da
das Finanzamt die Aussetzung der Steuer-
zahlung nicht gewährte, rief er das FG an.
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DIE FOLGEN

Das Gericht gewährte die Aussetzung der
Vollziehung. Zwar sind Eigentümerwech-
sel und Anteilsvereinigung grunderwerb-
steuerpflichtig, hier aber muss die Befrei-
ung des § 6a GrEStG gewährt werden.
Nach § 6a wird auf einen Vorgang nach
dem Umwandlungsgesetz keine Steuer
erhoben, wenn ausschließlich ein herr-
schendes Unternehmen und ein oder
mehrere davon abhängige Gesellschaften
beteiligt sind. Nach Ansicht der obersten

Finanzbehörden der Länder im geltenden
Grunderwerbsteuererlass gilt diese Befrei-
ung nicht bei Ausgliederungen aus dem
Vermögen eines Einzelkaufmanns,
obwohl solche Ausgliederungen im
Umwandlungsgesetz ausdrücklich gere-
gelt sind. Wie das FG Sachsen sah auch
das FG Münster aber keinen Grund, die
Steuerbefreiung zu verweigern. Es war
eindeutig eine Umwandlung nach dem
Umwandlungsgesetz.
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WAS IST ZU TUN?

Die Grunderwerbsteuer ist oft das Um-
wandlungshindernis schlechthin. Die
Rechtsfrage, ob eine Umwandlung eines
einzelkaufmännischen Unternehmens in
eine GmbH von der Grunderwerbsteuer-
befreiung profitiert, liegt beim BFH zur
Entscheidung. Es ist davon auszugehen,
dass auch der BFHwie die beiden Finanz-
gerichte entscheiden wird. Dann könnten
endlich zur Vorbereitung einer Nachfolge
ein Einzelunternehmen mit Grundbesitz
in eine GmbH umgewandelt und an-

schließend sukzessive die Geschäfts-
anteile an die nächste Generation über-
tragen werden. Auch die Vorbereitung
eines Management-Buy-outs als Nach-
folgelösung wäre leichter vorzubereiten.
Zwar müssten dazu immer noch Fristen
beachtet werden, aber es muss nicht
zusätzlich zu der ohnehin schwierigen
Finanzierung eines Management-Buy-
outs auch die Grunderwerbsteuermit auf-
gebracht werden. (redigiert von AnjaHall)

ANZEIGE


